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E i n l a d u n g 
 

 

1 

Sitzung Nr. 40/2011
BA Nr. 2/2011

 
 
An die Mitglieder  
des Betriebsausschusses 
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 29.09.2011 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich 
ein.  
Die Sitzung findet am Dienstag, 18.10.2011, 18:00 Uhr, im Raum 904 des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 17/2011 vom 

29.03.2011 
 

5 Jahresabschluss und Lagebericht des Wasserwerkes für das Wirt-
schaftsjahr 2010 

332/2011-BL 

6 Jahresabschluss und Lagebericht des Abwasserwerkes für das Wirt-
schaftsjahr 2010 

333/2011-BL 

7 Betrieb und Selbstüberwachung von kommunalen Kanalisationsnetzen 334/2011-BL 
8 Bauplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2011, hier: Ka-

nalneubau "Robert-Bosch-Straße" in Roisdorf 
346/2011-BL 

9 Bericht zum 30.09.2011 betr. Wasserwerk 359/2011-BL 
10 Bericht zum 30.09.2011 betr. Abwasserwerk 360/2011-BL 
11 Antrag der FDP Fraktion vom 21.06.2011 betr. 2. Satzung zur Ände-

rung der Satzung der Stadt Bornheim zur Abänderung der Fristen bei 
der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a 
LWG NRW  vom 06.10.2010 

302/2011-BL 

12 Mitteilungen mündlich  
13 Anfrage des AM und OV Stadler vom 19.08.2011 betr. Kanalbaumaß-

nahmen Friedrichstraße und Brunnenstraße in Roisdorf 
367/2011-BL 

14 Anfragen mündlich  
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 Nicht-öffentliche Sitzung 
 

 

15 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung vom 05.05.2011 zur 
Rückübertragung einer Liegenschaft aus dem Betriebsvermögen des 
Abwasserwerkes in das städtische Anlagevermögen 

227/2011-
SBo 

16 Mitteilungen mündlich  
17 Anfragen mündlich  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Gezeichnet: Rainer Züge beglaubigt:  
 (Vorsitzender)  (Stadtoberamtsrat) 
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Niederschrift 
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Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Bornheim am Donnerstag, 29.03.2011, 18:00 
Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 17/2011

  Nicht-öffentliche Sitzung  BA Nr. 1/2011
 
Anwesende
Vorsitzender
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

Mitglieder
Blaser, Peter UWG/Forum-Fraktion  
Braun-Schoder, Horst CDU-Fraktion  
Marx, Bernd Bündnis90/Grüne  
Meurer, Alexander FDP-Fraktion  
Montenarh, Stefan CDU-Fraktion ab TOP 9 
Paulsen, Michael CDU-Fraktion  
Rech, Wilhelm CDU-Fraktion  
Rörig, Peter SPD-Fraktion  
Wirtz, Peter CDU-Fraktion  

stv. Mitglieder
Schmitz, Heinz Joachim Bündnis90/Grüne  

Verwaltungsvertreter
Schier, Manfred Erster Beigeordneter  

Vertreter der Regionalgas Euskirchen
Möltgen, Hans Peter  
Pützer, Egon  

Schriftführer
Grünefeld, Rolf Ingo  

Nicht anwesend (entschuldigt)
Dopstadt, Julian Bündnis90/Grüne  
Stadler, Harald SPD-Fraktion  
 
T a g e s o r d n u n g  
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 59/2010 vom 

08.12.2010 
 

5 Bestellung des kaufmännischen Betriebsleiters des Wasserwerks der 
Stadt Bornheim 

031/2011-2 

6 Bestellung des kaufmännischen Betriebsleiters des Abwasserwerks 
der Stadt Bornheim 

032/2011-2 
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TOP Inhalt Vorlage Nr. 
7 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Abän-

derung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasser-
leitungen gemäß § 61a LWG NRW  vom 06.10.2010 

099/2011-BL 

8 Vorläufiger Bericht über das Geschäftsjahr 2010 betr. Wasserwerk 095/2011-BL 
9 Vorläufiger Bericht über das Geschäftsjahr 2010 betr. Abwasserwerk 096/2011-BL 

10 Mitteilungen mündlich  
11 Anfrage der CDU-Fraktion vom 24.01.2011 betr. drohende Wasserge-

bührenerhöhung durch neues Wasserentnahmeentgelt der Landesre-
gierung 

079/2011-BL 

12 Anfragen mündlich  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Rainer Züge eröffnet die Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Bornheim, stellt 
fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Betriebsausschuss be-
schlussfähig ist. 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
 
Herr Grünefeld war bereits zum Schriftführer bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
 
Keine 
 

3 Einwohnerfragestunde  
 
Die Antwort zur Einwohnerfrage von Herrn Brenner wurde verlesen, Herr Brenner war nicht 
anwesend. 
Die Einwohnerfrage mit Antwort ist der Niederschrift als Anlage beigefügt. 
Es lagen keine weiteren Fragen vor.  
 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 59/2010 
vom 08.12.2010 

 

 
Beschluss 
Es bestehen keine Einwände gegen Form und Inhalt der Niederschrift Nr. 59/2010 vom 
08.12.2010. 
 
- Einstimmig -  
 
 

5 Bestellung des kaufmännischen Betriebsleiters des Wasserwerks 
der Stadt Bornheim 

031/2011-2 

 
Beschluss 
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat, Herrn Ralf Cugaly als kaufmännischen Betriebs-
leiter in die Betriebsleitung des Wasserwerks der Stadt Bornheim zu bestellen. 
 
- Einstimmig -  
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6 Bestellung des kaufmännischen Betriebsleiters des Abwasser-
werks der Stadt Bornheim 

032/2011-2 

 
Beschluss 
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat Herrn Ralf Cugaly als kaufmännischen Betriebs-
leiter in die Betriebsleitung des Abwasserwerks der Stadt Bornheim zu bestellen. 
 
- Einstimmig -  
 
 

7 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur 
Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten 
Abwasserleitungen gemäß § 61a LWG NRW  vom 06.10.2010 

099/2011-BL 

 
Beschluss
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat, folgende 1. Änderung der Satzung der Stadt 
Bornheim zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserlei-
tungen gemäß § 61a LWG NRW vom 06.10.2010.  
 
 

1.Satzung vom …… zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim zur Abänderung 
der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a 

LWG NRW vom 06.10.2010 
 
Auf Grund von § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NRW 2009, S. 950), der §§ 60,61 vom 
31.07.2009 (BGBI. I 2009, S. 2585ff.) und des § 61a Abs. 3 bis Abs. 7 des Landeswasserge-
setzes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV NRW 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
16.03.2010 (GV NRW 2010 S. 185ff), hat der Rat der Stadt Bornheim in der Sitzung am 
14.04.2011 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Die Satzung der Stadt Bornheim über die Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung 
von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a LWG NRW vom 06.10.2010 wird wie folgt 
geändert: 
 

Anlage 1 
zu §§ 2 und 3 der Satzung zur Abänderung der Fristen 

bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitung 
gemäß § 61a LWG NRW 

 
- Straßen- und Fristenverzeichnis – 

 
wird wie folgt geändert: 
 
1. 

Straße bzw. Straßenabschnitt Ausführung der Dicht-
heitsprüfung bis 

 Auf der Trenke 31.12.2014
  Auf der Tränke 31.12.2014 
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2. 

Straße bzw. Straßenabschnitt Ausführung der Dicht-
heitsprüfung bis 

 Burgstraße 2-38 31.12.2012
 Burgstraße 40-74 31.12.2012
  Burgstraße 2-16, 16a, 18,20-74 31.12.2012 
 
3. 

Straße bzw. Straßenabschnitt Ausführung der Dicht-
heitsprüfung bis 

 Steiligstraße 31.12.2012
  Steiligsstraße  31.12.2012 
 
 

Artikel II 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
- Einstimmig -  
 
 

8 Vorläufiger Bericht über das Geschäftsjahr 2010 betr. Wasser-
werk 

095/2011-BL 

 
Beschluss 
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.  
 
- Einstimmig -  
 
 

9 Vorläufiger Bericht über das Geschäftsjahr 2010 betr. Abwasser-
werk 

096/2011-BL 

 
Beschluss 
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.  
 
- Einstimmig -  
 
 

10 Mitteilungen mündlich  
 
Keine 
 
 

11 Anfrage der CDU-Fraktion vom 24.01.2011 betr. drohende Was-
sergebührenerhöhung durch neues Wasserentnahmeentgelt der 
Landesregierung 

079/2011-BL 

 
- Kenntnis genommen -  
 

12 Anfragen mündlich  
 
- des SKB Rörig (SPD-Fraktion): 
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Ab welchem Zeitraum musste seitens des Bauherrn der Nachweis einer Dichtheitsprüfung 
der Stadt vorgelegt werden um eine Bauabnahme zu erhalten ? 
 
Antwort des BL Schier: 
Die Dichtheit muss vor der Schlussabnahme und vor der Inbetriebnahme der Abwasseranla-
ge bescheinigt worden sein, wobei der Zeitpunkt der Dichtheitsprüfung dem Bauherren über-
lassen ist – direkt nach der Herstellung der Abwasserleitungen oder erst kurz vor deren Inbe-
triebnahme.  
 
- des SKB Rörig (SPD-Fraktion): 
Ist es richtig, dass bei Wohnbebauung durch Investoren die Dichtheitsprüfung durch den 
Investor als Bauherr der Stadtverwaltung vorgelegt wird und wenn ja, wie kommen die heuti-
gen Grundstückseigentümer in den Besitz der Bescheinigung ? 
 
Antwort des BL Schier: 
Diese Verfahrensweise ist denkbar; den Eigentümern wird empfohlen, beim Bauamt nach 
der Bescheinigung zu fragen. Liegt keine vor, kann das Bauamt nicht weiterhelfen, liegt eine 
Bescheinigung vor, kann eine kostenpflichtige Kopie ausgehändigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 18:13 Uhr 
 
 
 
 
 
Rainer Züge  Rolf Ingo Grünefeld 
Vorsitz  Schriftführung 
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Betriebsausschuss 18.10.2011
Rat 17.11.2011
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 332/2011-BL

    Stand 01.08.2011
 
Betreff 
 

Jahresabschluss und Lagebericht des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 
2010 

 
Beschlussentwurf Betriebsausschuss:  
Der Betriebsausschuss nimmt Kenntnis vom Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO Deutsche Warentreuhand AG zum 31.12.2010 und empfiehlt dem Rat, vorbe-
haltlich des Bestätigungsvermerkes durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen  
 
1. den geprüften Jahresabschluss des Wasserwerkes zum 31.12.2010 
1.1 mit einer Bilanzsumme von 26.199.254,46 € 
1.2  mit einem Jahresgewinn von 493.203,46 € 
 
2. von dem festgestellten Jahresgewinn  
2.1 132.935,00 € als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt abzuführen und  
2.2  360.268,46 € in die allgemeine Rücklage einzustellen, 
 
3. den Lagebericht 2010 festzustellen, 
 
4. die Entlastung der Betriebsleitung für das Jahr 2010. 
 
Beschlussentwurf Rat: 
Der Rat beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses vom 08.09.2011, vorbehaltlich 
des Bestätigungsvermerkes durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
 
1. den geprüften Jahresabschluss des Wasserwerkes zum 31.12.2010 
1.1 mit einer Bilanzsumme von 26.199.254,46 € 
1.2  mit einem Jahresgewinn von 493.203,46 € 
 
2. von dem festgestellten Jahresgewinn  
2.1 132.935,00 € als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt abzuführen und  
2.2  360.268,46 € in die allgemeine Rücklage einzustellen, 
 
3. den Lagebericht 2010 festzustellen, 
 
4. die Entlastung der Betriebsleitung für das Jahr 2010. 
 
Sachverhalt:
Das Rechnungswesen, der Jahresabschluss, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 106 GO NW sowie der Lagebericht 2010 wur-
den entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 12.04.2005 (Vorlage Nr. 
177/2005-WL) von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG 
geprüft.  

Ö  5
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Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellt im Ergebnis fest, dass sich bei der Prüfung Bean-
standungen, die zu einer Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerkes hätten 
führen müssen, nicht ergeben haben und sie deshalb dem Wasserwerk der Stadt Bornheim 
für den Jahresabschluss zum 31.12.2010 und den Lagebericht 2010 den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Der Prüfungsbericht wurde der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen vorgelegt, der 
gem. § 106 GO NW die Jahresabschlussprüfung obliegt.  
 
Die Beschlussfassung erfolgt deshalb unter dem Vorbehalt des Bestätigungsvermerkes der 
Gemeindeprüfungsanstalt. Weitere Informationen sind aus dem Jahresabschluss zu ent-
nehmen.  
 
Zur Ergänzung der Jahresabschlussunterlagen sind hierzu in Kurzform einige statistische 
Angaben dargestellt:  
 
1. Wasserverkauf und Wasserbezug 

2006 2007 2008 2009 2010
m³ m³ m³ m³ m³

Jahresabrechnungen (Tarifkunden) 2.131.721 2.082.966 2.036.961 2.068.447 2.104.444
Monatsabrechnungen 3.751 2.028 5.222 6.262 7.202
vorzeitige Abrechnungen 16.449 23.633 32.463 24.374 21.124
Hallenbad 32.372 31.877 36.487 33.661 28.950
Beregnungswasser 8.182 7.006 7.000 8.910 7.000
Standrohre 10.729 11.940 10.236 14.307 16.490

Wasserverkauf insgesamt: 2.203.204 2.159.450 2.128.369 2.155.961 2.185.210
Eigenverbrauch 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Verluste 81.848 90.682 91.010 51.731 45.420
Verluste in % 3,5 4,0 4,0 2,3 2,0

Wasserbezug insgesamt: 2.325.052 2.290.132 2.259.379 2.247.692 2.270.630
Aufteilung:
Wahnbachtalsperrenverband
Siegburg 733.902 709.633 709.912 655.363 555.843
Wasserbeschaffungsverband
Wesseling-Hersel 1.584.474 1.575.027 1.543.345 1.586.420 1.707.804
Stadtwerke Brühl 6.676 5.472 6.122 5.909 6.983
Eigenförderung 0 0 0 0 0

2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Zähler

2006 2007 2008 2009 2010
Hauptleitungen (in km) 236 236 236 236 236
Hausanschlussleitungen (in km) 133 134 135 136 137
Leitungsnetz insgesamt: (in km) 369 370 371 372 373

Hausanschlüsse (in Stück) 12.590 12.663 12.748 12.795 12.853
Zähler (in Stück) 12.734 12.803 12.871 12.918 12.968
Standrohre (in Stück) 51 58 46 50 49  
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Betriebsausschuss 18.10.2011
Rat 17.11.2011
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 333/2011-BL

    Stand 01.08.2011
 
Betreff 
 

Jahresabschluss und Lagebericht des Abwasserwerkes für das 
Wirtschaftsjahr 2010 

 
Beschlussentwurf Betriebsausschuss: 
Der Betriebsausschuss nimmt Kenntnis vom Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO Deutsche Warentreuhand AG zum 31.12.2010 und empfiehlt dem Rat, vorbe-
haltlich des Bestätigungsvermerkes durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen 
 
1. den geprüften Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2010 
1.1 mit einer Bilanzsumme von 104.603.842,69 €  
1.2 mit einem Jahresgewinn von 1.017.451,44 € 
 
2. von dem festgestellten Jahresgewinn  
2.1 596.930,00 € als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt abzuführen und 
2.2 420.521,44 € in die allgemeine Rücklage einzustellen, 
 
3. den Lagebericht 2010 festzustellen,  
 
4. die Entlastung der Betriebsleitung für das Jahr 2010. 
 
Beschlussentwurf Rat: 
Der Rat beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses vom 08.09.2011, vorbehaltlich 
des Bestätigungsvermerkes durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
 
1. den geprüften Jahresabschluss des Abwasserwerkes zum 31.12.2010 
1.1 mit einer Bilanzsumme von 104.603.842,69 €  
1.2 mit einem Jahresgewinn von 1.017.451,44 € 
 
2. von dem festgestellten Jahresgewinn  
2.1 596.930,00 € als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt abzuführen und 
2.2 420.521,44 € in die allgemeine Rücklage einzustellen, 
 
3. den Lagebericht 2010 festzustellen,  
 
4. die Entlastung der Betriebsleitung für das Jahr 2010. 
 
Sachverhalt:
Das Rechnungswesen, der Jahresabschluss, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 106 GO NW sowie der Lagebericht 2010 wur-
den entsprechend dem Beschluss des Betriebsausschusses vom 12.04.2005 (Vorlage Nr. 
177/2005-WL) von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG 
geprüft. 

Ö  6
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Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellt im Ergebnis fest, dass sich bei der Prüfung Bean-
standungen, die zu einer Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerkes hätten 
führen müssen, nicht ergeben haben und sie deshalb dem Abwasserwerk der Stadt Born-
heim für den Jahresabschluss zum 31.12.2010 und den Lagebericht 2010 den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Der Prüfungsbericht wurde der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen vorgelegt, der 
gem. § 106 GO NW die Jahresabschlussprüfung obliegt.  
 
Die Beschlussfassung erfolgt deshalb unter dem Vorbehalt des Bestätigungsvermerkes der 
Gemeindeprüfungsanstalt. Weitere Informationen sind aus dem Jahresabschlussbericht zu 
entnehmen.  
 
Zur Ergänzung der Jahresabschlussunterlagen sind hierzu in Kurzform einige statistische 
Angaben dargestellt:  
 
1. Schmutzwasserentsorgungsmenge 

2006 2007 2008 2009 2010
m³ m³ m³ m³ m³

Jahresabrechnungen (Tarifkunden) 2.028.072 1.976.355 1.935.339 2.000.966 1.989.912
Monatsabrechnungen 3.719 2.028 5.222 6.262 7.202
vorzeitige Abrechnungen 15.696 20.272 24.462 24.171 20.349
Hallenbad 38.058 37.791 44.864 38.574 35.402

Schmutzwassermengen insgesamt: 2.085.545 2.036.446 2.009.887 2.069.973 2.052.865
nicht berechnete Schmutzwassermenge 117.659 123.004 118.482 85.988 132.345
in % 5,3 5,7 5,6 4,0 6,1

2. Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Anzahl ohne Hausanschluss

2006 2007 2008 2009 2010
Regenwasserkanäle (in km) 9 7 8 8 8
Schmutzwasserkanäle (in km) 6 7 8 8 8
Mischwasserkanäle (in km) 190 189 189 190 190
Leitungsnetz insgesamt: (in km) 205 203 205 206 206

Hausanschlüsse (in Stück) 12.539 12.672 12.745 12.803 12.858
Kleineinleiter (in Stück) 103 85 83 48 4
abflusslose Gruben (in Stück) 24 27 28 32 32
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Betriebsausschuss 18.10.2011
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 334/2011-BL

    Stand 02.08.2011
 
Betreff Betrieb und Selbstüberwachung von kommunalen Kanalisationsnetzen 
 
Beschlussentwurf:
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführung sowie den Bericht der 
Bezirksregierung Köln zur Kenntnis.  
 
Sachverhalt:
In der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwV Kan) ist für die Kommunen bezw. Ab-
wasserbeseitigungspflichtigen festgelegt, in welchem Umfang der bauliche und betriebliche 
Zustand und die Funktionsfähigkeit von Kanalisationsnetzen zu überwachen ist. Insbesonde-
re enthält die SüwV Kan Vorgaben für folgende „Bauwerke“ der Kanalisation: 
 
- Kanäle und Schächte 
- Pumpwerke und Druckleitungen 
- Regenüberläufe 
- Regenklärbecken 
- Regenüberlaufbecken  
- Stauraumkanäle  
- Einleitungsbauwerke 
- Hochwasserverschlüsse 
- Regenrückhaltebecken und 
- Übergabepunkte zwischen verschiedenen Betreibern.  
 
An jedem Bauwerk müssen Kontrollen durchgeführt werden, deren Häufigkeit und Umfang in 
der SüwV Kan vorgegeben sind. Die Häufigkeit beginnt bei monatlichen Überprüfungen und 
reicht über vierteljährliche, halbjährliche bis zu Überprüfungen alle fünf Jahre. Alle Überprü-
fungen werden durch die Betriebsführerin mittels der Betriebsführungssoftware „GreenGate“ 
dokumentiert und ausgewertet. Bis jeweils zum 30.04. des Folgejahres ist der Aufsichtsbe-
hörde der Umfang der durchgeführten Überprüfungen nachzuweisen.  
 
Die Auswertung des Selbstüberwachungsberichtes für das Jahr 2010 legt die Betriebsführe-
rin hiermit dem Ausschuss zur Information und Kenntnisnahme vor. Die Bezirksregierung 
Köln bescheinigt damit der Stadt Bornheim, dass das Kanalnetz im Betriebsjahr 2010 ent-
sprechend den Anforderungen der SüwV Kan überwacht und betrieben wurde.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Auswertungen Überwachungsbericht BR Köln 2010 AW 
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Betriebsausschuss 18.10.2011
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 346/2011-BL

    Stand 11.08.2011
 
Betreff 
 

Bauplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2011, hier: Kanalneubau 
"Robert-Bosch-Straße" in Roisdorf 

 
Beschlussentwurf:
Der Betriebsausschuss stimmt - vorbehaltlich der Zustimmung zur Erschließungsvereinba-
rung - der Ergänzung des Bauplans des Abwasserwerkes für die Jahre 2011 ff um die Bau-
maßnahme „Robert-Bosch-Straße“ zu. 
 
Sachverhalt:
Die Stadt Bornheim plant die Ansiedlung eines Gewerbebetriebes in der Straße „Rosental“ in 
Bornheim-Roisdorf. Daneben könnte eine weitere Fläche von rd. 5 ha für Gewerbegebiets-
entwicklungen ausgewiesen werden. 
 
Zur Entwässerung der zukünftigen Gewerbegrundstücke entlang der Straße „Rosental“ ist 
ein Trennsystem mit Vorflut für das Schmutzwasser in Richtung Kläranlage Hersel und Vor-
flut für das Regenwasser in Richtung Regenklärbecken in der Alexander-Bell-Straße vorge-
sehen. Aus Kapazitätsgründen ist ein Anschluss dieser Gewerbegrundstücke an die Kanali-
sation mit Fließrichtung zur Kläranlage Bornheim nicht möglich. 
Die Vorflut für die zukünftigen Gewerbegrundstücke ist noch nicht vorhanden, sondern endet 
bislang in der Verlängerung der Robert-Bosch-Straße, rund 100 m von der Raiffeisenstraße 
entfernt.  
 
Zur Sicherung der u.a. entwässerungstechnischen Erschließung der zukünftigen Gewerbe-
grundstücke entlang der Straße „Rosental“ soll mit dem Interessenten eine Erschließungs-
vereinbarung getroffen werden, auf deren Grundlage die Kanalisation so zu planen und her-
zustellen ist, dass noch weitere Gewerbegrundstücke in diesem Bereich erschlossen werden 
können. Die Planung hierfür ist mit dem Abwasserwerk abzustimmen. Nach mängelfreier 
Abnahme soll das Abwasserwerk die neue Kanalanlage als öffentliche Abwasseranlage in 
sein Eigentum übernehmen. 
 
Die vom Erschließungsträger zu planende und herzustellende Kanalisation teilt sich im We-
sentlichen auf in die beiden Abschnitte:  
 
a) Robert-Bosch-Straße – vom jetzigen Endpunkt der Kanalisation bis zur Raiffeisenstra-

ße und 
 
b) Rosental – von der Raiffeisenstraße bis zum Ende der neuen Straße „Rosental“, d.h. 

bis ungefähr zur westlichen Grenze des neuen Gewerbebetriebsgrundstückes. 
 
Der finanzielle Aufwand des Erschließungsträgers zur Herstellung der öffentlichen Abwas-
seranlage wird die Höhe des für das Gewerbegrundstück zu zahlenden Kanalanschlussbei-
trages um schätzungsweise rund 250.000 € übersteigen. Eine genauere Summe kann erst 
nach Vorlage der Entwurfsplanung und der in diesem Zuge zu erstellenden Kostenberech-
nung benannt werden.  
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Die Frage der Finanzierung der Abwasseranlage durch den Erschließungsträger sowie eine 
eventuelle Kostenerstattung des Abwasserwerkes wird in einer eigenständigen Vorlage (Er-
schließungsvereinbarung) behandelt. 
 
Kosten im Zusammenhang mit dieser Erschließung fallen für das Abwasserwerk im Wirt-
schaftsjahr 2011 keine an. Vorbehaltlich der Zustimmung zur Erschließungsvereinbarung soll 
die Baumaßnahme mit der Bezeichnung wie unter a) erläutert, bereits jetzt in den Bauplan 
des Abwasserwerkes aufgenommen werden; mit der Fortschreibung des Bauplanes für 2012 
ff werden die voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 2012 erforderlichen Mittel, nach heutiger 
Erkenntnis in Höhe von rd. 250.000 €, eingestellt.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Übersicht zur Entwässerungssituation vor Ort 

346/2011-BL  Seite 2 von 2 
 

19/72



Ö  8

20/72



TOP 

 
 

  Seite 1 von 2 

Betriebsausschuss 18.10.2011
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 359/2011-BL

    Stand 16.08.2011
 
Betreff 
 

Bericht zum 30.09.2011 betr. Wasserwerk 

Beschlussentwurf:
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.  
 
Sachverhalt: 
1. Wasserverkaufserlöse 
Die Wasserdarbietungsmenge zeigte im Zeitraum Mai bis Juli 2011 eine sehr unterschiedli-
che Entwicklung. Während im Mai durch die sehr trockene Witterung ein Anstieg von 22,7 % 
im Vergleich zum Vorjahresmonat zu verzeichnen war, blieben die Monate Juni (- 5,8 %) und 
Juli (- 12,6 %) deutlich unter den Vorjahreswerten. Daher gehen wir für das Jahr 2011 nur 
noch von einer Gesamtmenge von 2.159.700 m³ aus, das wäre ein Anstieg von rd. 4.700 m³ 
oder 0,22 % mehr als im Wirtschaftsplan kalkuliert wurde. Aus diesem Grunde werden die 
Erlöse aus der Verbrauchsgebühr voraussichtlich um 8,0 T€ über dem Planansatz liegen.  
 
Die Erlöse aus der Grundgebühr werden voraussichtlich um 2,7 T€ unter dem Planansatz 
bleiben. Die Zähleranzahl liegt mit 12.998 Stück leicht unter der kalkulierten Zähleranzahl.  
 
Insgesamt dürften nach derzeitiger Planung die Wasserverkaufserlöse am Ende des Jahres 
um 5,3 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen. 
 
2. Wasserbezugskosten 
Die Wasserbezugskosten werden voraussichtlich um 2,7 T€ unter dem Planansatz liegen. 
Maßgeblich für den leichten Rückgang ist trotz der leicht gestiegenen Bezugsmenge das 
etwas günstigere Bezugsverhältnis im Vergleich zum Wirtschaftsplan. Das Bezugsverhältnis 
hat sich gegenüber dem Wirtschaftsplan wie folgt entwickelt: 
 
         IST   PLAN
Wasserbeschaffungsverband  
Wesseling-Hersel    75,45 % 75,00 % 
Wahnbachtalsperrenverband 
des Rhein-Sieg-Kreises   24,28 % 24,70 % 
Stadtwerke Brühl      0,27 %   0,30 % 
 
8. Strombezugskosten 
Nach derzeitiger Prognose wird die Strombezugsmenge sowie der Strombezugspreis über 
dem Planansatz liegen. 
 
9. Unterhaltungsaufwendungen 
Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass das Unterhaltungsbudget eingehalten 
werden kann.  
 
10. Abschreibungen 
Die Abschreibungen werden voraussichtlich um 11,9 T€ unter dem Planansatz liegen. Grund 
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dafür sind die geringeren Investitionen in 2010, die sich erstmal voll in 2011 auswirken. 
 
13. Konzessionsabgabe 
Unter Berücksichtigung des Handelsbilanz-Mindestgewinns in Höhe von 376,1 T€ und den 
Ertragssteuern in Höhe von 215,7 T€ wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 546,2 T€ 
ermittelt, die damit rd. 46 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen wird.  
 
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Der Rückgang gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz resultiert daraus, dass in 2010 kein 
Darlehen aufgenommen wurde.  
 
26. Jahresüberschuss 
Der Zwischenabschluss weist einen prognostizierten Jahresüberschuss von 376,1 T€ aus, 
das sind 4,9 T€ weniger als im Wirtschaftsplan ausgewiesen wurden. Die Erlössteigerungen 
finden sich in der höheren Konzessionsabgabe wider. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Betriebsübersicht Wasserwerk 

359/2011-BL  Seite 2 von 2 
 

22/72



Ö  9

23/72



TOP 

 
 

  Seite 1 von 1 

Betriebsausschuss 18.10.2011
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 360/2011-BL

    Stand 16.08.2011
 
Betreff 
 

Bericht zum 30.09.2011 betr. Abwasserwerk 

Beschlussentwurf:
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.  
 
Sachverhalt:
1. Erlöse aus Abwassergebühren 
Entsprechend der voraussichtlich leicht steigenden Wasserverkaufsmenge wird auch die 
Schmutzwassermenge um rd. 5.000 m³ oder 0,24 % über dem Wirtschaftsplan liegen. Insge-
samt wird für das Jahr 2011 die Schmutzwassermenge mit rd. 2.040.000 m³ geschätzt. 
 
Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr werden voraussichtlich um 3,7 T€ unter dem 
Wirtschaftsplanansatz liegen. Die privaten versiegelten Flächen liegen mit 2.606.101 m² 
leicht unter der kalkulierten Fläche.  
 
Insgesamt dürften nach derzeitiger Planung die Erlöse aus Abwassergebühren am Ende des 
Jahres um 11,8 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz liegen. 
 
11. Unterhaltungsaufwendungen 
Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass das Unterhaltungsbudget eingehalten 
werden kann.  
 
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Im Wirtschaftsplan wurde mit einer Darlehensaufnahme von 3,5 Mio. € zu 5 % Zinsen kalku-
liert. Im Wirtschaftsjahr 2010  wurde dann ein Darlehen in Höhe von nur 3,0 Mio. € zu 3,58 % 
aufgenommen. Dies führt im Wesentlichen zum Rückgang der Zinsaufwendungen. 
 
24. Jahresüberschuss 
Der Zwischenabschluss weist ein prognostiziertes Ergebnis von 1.121,6 T€ aus, das sind 
90,2 T€ mehr als im Wirtschaftsplan ausgewiesen.  
 
25. Eigenkapitalverzinsung 
Die Eigenkapitalverzinsung liegt aufgrund des höheren Ergebnisses um 7,1 T€ über dem 
Planansatz. 
 
26. Einstellung in die Rücklagen 
Das voraussichtlich höhere Ergebnis führt weiterhin zu einer höheren Rücklagenzuführung. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Betriebsübersicht Abwasserwerk 
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Betriebsausschuss 18.10.2011
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 302/2011-BL

    Stand 05.07.2011
 
Betreff 
 

Antrag der FDP Fraktion vom 21.06.2011 betr. 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Bornheim zur Abänderung der Fristen bei der 
Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a LWG NRW  
vom 06.10.2010 

 
Beschlussentwurf:
Der Betriebsausschuss beschließt, die am 21.06.2011 beantragten Punkte 1 bis 3 abzuleh-
nen und zu Punkt 4 den Bürgermeister zu beauftragen, dem Betriebsausschuss in zwei Sit-
zungen pro Jahr einen Sachstandsbericht zu den Dichtheitsprüfungen in Bornheim zu geben.  
 
Sachverhalt:
In den Anträgen vom 21.06.2011 und vom 19.07.2011 an den Rat der Stadt Bornheim bean-
tragt die FDP- Fraktion Änderungen der „Satzung der Stadt Bornheim zur Abänderung der 
Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61a LWG NRW 
vom 06.10.2010“ (s. Anlagen). 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung vom 21.07.2011 entschieden, die Angele-
genheit zur Beratung an den Betriebsausschuss zu verweisen. 
 
Zu den Anträgen wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
Zu Punkt 1 des Antrags vom 21. Juni 2011 
 
„Für alle Straßen bzw. Straßenabschnitte, in denen die Ausführung der Dichtheitsprü-
fung bis zum 31.12.2011 vorgesehen ist, wird der Ausführungstermin auf den 
31.12.2012 festgesetzt.“ 
 
§ 61a Abs. 5 regelt und die Runderlasse vom 05.10.2010 und 17.06.2011 konkretisieren die 
Anlehnung der Dichtheitsprüfung der privaten Kanalisation an die Überprüfung der öffentli-
chen Kanalisation. Im Runderlass vom 05.10.2010 heißt es: 
 
„Außerhalb von Wasserschutzgebieten können vom Jahr 2015 abweichende Fristen fest-
gesetzt werden, wenn die Gemeinde für abgegrenzte Teile ihres Gebietes die öffentliche 
Kanalisation im Rahmen der Selbstüberwachung nach § 61 LWG überprüft. (§ 61a Abs.5 
Satz 1 Nr. 2 LWG).“ 
 
Hierzu hat sich der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung vom 30.09.2010 entschieden, in 
dem er den Beschluss zum Erlass einer “Fristensatzung“ (mit Anlage Straßenverzeichnis, in 
der für alle Grundstücke eine Ausführungsfrist festgelegt wurde) fasste. Diese Fristensatzung 
ist angelehnt an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW und beinhaltet 
sowohl eine Verkürzung als auch eine Verlängerung der Fristen. Die Verknüpfung mit der 
SüwVKan führt im Ergebnis zu der satzungsrechtlichen Regelung die geforderte Dichtheits-
prüfung, beginnend mit dem Jahr 2011, über 15 Jahre zu strecken. Durch die Koppelung der 
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im Oktober 2010 in Kraft getretenen Fristensatzung an die SüwVKan wird für den Grund-
stückseigentümer nachvollziehbar, dass für die öffentlichen und privaten Abwasserleitungen 
die gleichen Maßstäbe gelten. 
Mit der Festlegung der Inspektionsbezirke, in Anlehnung an die Selbstüberwachungsverord-
nung Kanal (SüwVKan), ergeben sich für den Grundstückseigentümer zwingend die in der 
Fristensatzung aufgeführten Prüftranchen zur Durchführung der Dichtheitsprüfung gemäß § 
61a LWG. 
Eine Verlängerung der Prüffrist für die in 2011 betroffenen Grundstücke bis zum 31.12.2012 
würde dieses Prinzip durchbrechen und steht mit den gesetzlichen Vorgaben nicht im Ein-
klang. 
Zudem würden die Grundstückseigentümer benachteiligt, welche bereits ihre Dichtheitsprü-
fung durchgeführt und eventuell Abwasserleitungen saniert haben. Im Übrigen bleibt festzu-
stellen, dass das Landeswassergesetz eine Anpassung von Fristen an die individuellen Be-
dürfnisse von Grundstückseigentümern nicht vorsieht. 
 
Die Betriebsleitung sowie die Betriebsführerin des Abwasserwerkes empfehlen daher dem 
Betriebsausschuss dem Antrag in diesem Punkt nicht zuzustimmen. 
 
 
Zu Punkt 2 des Antrags vom 21. Juni 2011 
 
„Der Bürgermeister wird beauftragt, die von der Satzungsänderung betroffenen 
Grundstückseigentümer schriftlich über die Fristenverlängerung zu informieren.“ 
 
Auf Grund des Beschlussvorschlages zu Ziffer 1 erübrigt sich eine Stellungnahme zu diesem 
Punkt des Antrages. 
 
 
Zu Punkt 3 des Antrags vom 21. Juni 2011 
 
„Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Betriebsausschuss in seiner nächsten Sit-
zung einen Vorschlag zur 3. Änderung der Satzung vorzulegen, der unter Berücksich-
tigung des jüngsten Erlasses des Umweltministeriums NRW zur Durchführung der 
Dichtheitsprüfung folgende Punkte beinhalten soll: 

- Sanierungen von nicht dichten Abwasseranlagen sind nur durchzuführen, 
wenn Undichtigkeiten festgestellt wurden, die über Bagatellschäden hinausge-
hen. 

- Innerhalb von sechs Monaten nach Feststellung eines Schadens muss dieser 
nur saniert werden, wenn der Kanal im Bereich des Wasserschutzgebiets liegt. 
In allen anderen Fällen ist eine Sanierung erst im Laufe von fünf Jahren not-
wendig.“ 

 
Im Runderlass vom 17.06.2011 wird u.a. die Sanierungsnotwendigkeit und sich daraus erge-
bende Sanierungsfristen thematisiert. Dort heißt es: 
 
„Sofern die Dichtheitsprüfung ergibt, dass die private Abwasseranlage starke oder mittlere 
Schäden aufweist, ist sie grundsätzlich zu sanieren. Die Entscheidung, ob und wann eine 
Sanierung erforderlich ist, trifft- vorbehaltlich wasser- und bodenschutzrechtlicher 
Entscheidungen der zuständigen Ordnungsbehörde- die Gemeinde.“ 
 
Bei Schäden, die beispielsweise die Standsicherheit betreffen (Schadenskategorie A), ist 
eine sofortige Sanierung erforderlich. Diese Sanierung sollte nach Möglichkeit innerhalb von 
6 Monaten abgeschlossen sein. 
 
Bei mittleren Schäden (Schadenskategorie B) sollte die Sanierung nach Möglichkeit inner-
halb von 5 Jahren abgeschlossen sein. 
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Für geringe Schäden (Schadenskategorie C) sollten grundsätzlich keine Sanierungsfristen 
vorgegeben werden; die Beurteilung einer Notwendigkeit der Sanierung kann im Rahmen 
der wiederkehrenden Prüfung erfolgen. 
 
Die Einteilung der Schäden in die zutreffende Schadenskategorie A, B oder C erfolgt nicht 
willkürlich, sondern gemäß dem Bildreferenzkatalog des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW. 
 
Sowohl im Runderlass, als auch im Schadenskatalog werden geringe Schäden erwähnt bzw. 
genau beschrieben. Der Schadenskatalog enthält auch für geringe Schäden Sanierungsfris-
ten. Weder im Runderlass noch im Schadenskatalog wird erwähnt, dass geringe Schäden 
nicht saniert werden müssen. Eine generelle Verneinung eines Sanierungserfordernisses für 
geringe Schäden ist daher nicht möglich. 
Im Übrigen behandelt die Satzung zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von 
privaten Abwasserleitungen nicht das Thema „Sanierungen und Sanierungsfristen“.  
 
Zur Klarstellung: bei dem im Juni 2011 veröffentlichen Runderlass des Ministeriums handelt 
es sich nicht um eine Gesetzesnorm, sondern um eine Konkretisierung des Gesetzes und 
des bereits existierenden Vollzugserlass vom 05.10.2010. Er stellt in sofern lediglich eine 
Handlungs- und Ausführungsempfehlung für die Kommunen dar. Bei Aufnahme von Rege-
lungen zur Sanierungen, Sanierungsfristen und Schadenskategorien in die Fristensatzung 
wäre die Handlungsfreiheit und der Ermessenspielraum der Kommune stark eingeschränkt. 
Außerdem müsste konsequenterweise bei jeder Veränderung oder Erweiterung durch weite-
re Runderlässe das städtische Satzungsrecht angepasst werden. 
 
Die Betriebsleitung sowie die Betriebsführerin des Abwasserwerkes empfehlen daher dem 
Betriebsausschuss dem Antrag in diesem Punkt nicht zuzustimmen. 
 
 
Zu Punkt 4 des Antrags vom 21. Juni 2011 
 
„Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Betriebsausschuss halbjährlich einen 
Sachstandsbericht zu den Dichtheitsprüfungen in Bornheim zu geben.“ 
 
Die Betriebsleitung sowie die Betriebsführerin des Abwasserwerkes empfehlen dem Be-
triebsausschuss dem Antrag in diesem Punkt grundsätzlich zuzustimmen, den Beschluss 
allerdings dahingehend abzuändern, dass „dem Betriebsausschuss in zwei Sitzungen pro 
Jahr ein Sachstandsbericht zu den Dichtheitsprüfungen in Bornheim zu geben“ ist.  
 
 
Zu Punkt 1 des Antrags vom 19. Juli 2011 
 
Punkt 1 enthält die Verweisung des FDP-Antrags durch den Rat an die Zuständigkeit des 
Betriebsausschusses. Aufgrund der Entscheidung des Rates in seiner Sitzung am 
21.07.2011 erübrigt sich eine weitere Stellungnahme zu diesem Punkt. 
 
 
Zu Punkt 2 des Antrags vom 19. Juli 2011 
 
Zu Punkt 1 des Antrags vom 19.07.2011 
 
Punkt 1 enthält die Verweisung des FDP-Antrags durch den Rat an die Zuständigkeit des 
Betriebsausschusses. Aufgrund der Entscheidung des Rates in seiner Sitzung am 
21.07.2011 erübrigt sich eine weitere Stellungnahme zu diesem Punkt. 
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Zu Punkt 2 des Antrags vom 19.07.2011 
 
„ Der Rat beauftragt den Bürgermeister, alle betroffenen Grundstückseigentümer, die 
eine Dichtheitsprüfung nach § 61a LWG zum 31.12.2011 durchführen müssen, auf den 
jüngsten Erlass des Landes NRW und die laufenden Beratungen im Ausschuss 
schriftlich hinzuweisen. 
 
In der Sitzung des Rates der Stadt Bornheim am 21.07.2011 wurde der Bürgermeister beauf-
tragt, alle betroffenen Grundstückseigentümer, die eine Dichtheitsprüfung nach § 61a LWG 
zum 31.12.2011 durchführen müssen, auf den jüngsten Erlass des Landes NRW und die 
laufenden Beratungen im Ausschuss im Internet und Mitteilungsblatt Schaufenster hinzuwei-
sen. 
 
Aufgrund der Entscheidung des Rates in seiner Sitzung am 21.07.2011 erübrigt sich eine 
weitere Stellungnahme zu diesem Punkt. Die Information erfolgt nach dieser Sitzung des 
Betriebsausschusses. 
 
Die mit Antrag vom 19.07.2011 vorgetragenen Punkte 1 und 2 bedürfen keiner weiteren Ent-
scheidung. 
 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
1 Antrag vom 21.06.2011 
2 Antrag vom 19.07.2011 
3 Brief der Bezirksregierung Köln 
4 Bildreferenzkatalog 
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Anfrage des AM und OV Stadler vom 19.08.2011 betr. Kanalbaumaßnahmen 
Friedrichstraße und Brunnenstraße in Roisdorf 

 
Sachverhalt:
Zur Anfrage des AM Stadler vom 19. August 2011 zur Sitzung des Betriebsausschusses 
Bornheim am 08.09.2011 teilt die Betriebsführerin folgendes mit: 
  
Frage:  
Wie ist der derzeitige Sachstand des Genehmigungsverfahrens Brunnenstraße / Brunnenal-
lee? 
 
Antwort: 
Der mit Schreiben vom 16.12.2010 eingereichten Änderungsanzeige zur Generalentwässe-
rungsplanung gemäß § 58 Abs. 1 LWG hat die Bezirksregierung Köln mit Schreiben vom 
16.03.2011 (2. Änderungsbescheid) „zugestimmt“. Die zeitgleich eingereichten Anträge auf 
Erteilung einer Erlaubnis zur Abwassereinleitung gemäß § 8 WHG sowie Betriebserlaubnis 
gemäß § 58 Abs.2 LWG für die zu ändernde Regenwasserbehandlungsanlage wurden noch 
nicht beschieden. 
 
Frage:  
Wann werden die Tiefbauarbeiten für die Abwasserkanalsanierung in der Friedrichstraße 
beginnen? 
 
Antwort:  
Da im Bauplan des Abwasserwerkes für diese Baumaßnahme in diesem Jahr rd. 500.000 
Euro zur Verfügung stehen, soll möglichst noch in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen 
werden. Voraussetzung hierfür ist eine abschließende Abstimmung mit der Verwaltung / 
Fachbereich Straßenbau. 
 
Frage:  
Wie werden die Anlieger der Friedrichstraße darüber informiert? 
 
Antwort:  
Die Grundstückseigentümer erhalten im Vorlauf zu Kanalbaumaßnahmen i. d. R. drei Infor-
mationsschreiben. Nachdem der Auftragnehmer feststeht, erfolgt eine zusätzliche Informati-
on per Postwurfsendung an die Anlieger / Mieter vor Ort. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anfrage 
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